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RS OGH 1985/10/30 3Ob116/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1985

Norm

EO §371

Rechtssatz

Das Sicherungsinteresse wird in den im § 371 EO bezeichneten Fällen ohne weiteres angenommen, weil der

Rechtsbestand der Forderung höchstwahrscheinlich ist. Deshalb entfallen Gefahrenbescheinigung, Sicherheitsleistung

und das gerichtliche Ermessen.
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